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A PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

(§ 9 Baugesetzbuch (BauGB) und Baunutzungsverordnung (BauNVO))

1 Art der baulichen Nutzung

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 12 Abs. 3 BauGB und § 12 Abs. 3a BauGB)

1.1 Gewerbegebiet

(§ 8 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 4 sowie Abs. 5, 6 und Abs. 9 BauNVO)

1.1.1 Im Bereich des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes sind gemäß § 12 Abs. 3a in V, mit § 9 Abs. 2 Nr. 2 BauGB

nur solche Vorhaben zulässig, zu denen sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet hat.

1.1.2 Im Gewerbegebiet sind die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1, 3 und 4 BauNVO allgemein zulässigen Lagerhäuser, Lagerplätze,

Tankstellen und Anlagen für sportliche Zwecke unzulässig.

1.1.3 Im Gewerbegebiet sind die nach § 8 Abs. 3 Nr. 1 bis 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Wohnungen für

Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb

zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind, Anlagen für kirchliche, kulturelle,

soziale und gesundheitliche Zwecke sowie Vergnügungsstätten unzulässig.

1.1.4 Im Gewerbegebiet sind Einzelhandelsbetriebe sowie sonstige Handelsbetriebe, die Güter an den Endverbraucher

verkaufen und gemäß des Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Stadt Langen (Stand 2013) folgende innenstadt-

und nahversorgungsrelevante Sortimente aufweisen, unzulässig:

· Medizinisch / Orthopädische Artikel

· Parfümeriewaren

· Haushaltstextilien

· Kurzwaren, Schneidereibedarf, Handarbeitsware sowie Meterware für Bekleidung und Wäsche

· Bekleidung - Herrenbekleidung, Damenbekleidung, Kinder- und Säuglingsbekleidung, Kürschnerwaren

· Schuhe und Lederwaren

· Haushaltsgegenstände

· Keramische Erzeugnisse und Glaswaren

· Heimtextilien

· Musikinstrumente und Musikalien

· Elektrische Haushaltsgeräte, Geräte der Unterhaltungselektronik und Zubehör

· Schreib- und Papierwaren, Schul- und Büroartikel

· Bücher und Fachzeitschriften

· Kunstgegenstände, Bilder, kunstgewerbliche Erzeugnisse, Briefmarken

· Uhren, Edelmetallwaren, Schmuck

· Spielwaren

· Blumen

· Sportbekleidung, Campingartikel

· Nahrungsmittel, Getränke, Tabakwaren, Reformwaren

· Apotheken

· Drogerie- und Körperpflegemittel

· Zeitungen und Unterhaltungszeitschriften

Von der vorstehenden Festsetzung ausgenommen sind Verkaufsflächen für die Selbstvermarktung der im Gebiet

produzierenden und weiterverarbeitenden Betriebe, wenn deren Verkaufsfläche einen untergeordneten Teil der

durch das Betriebsgebäude der jeweiligen Gewerbebetriebe bebauten Fläche einnehmen.

1.1.5 Im Gewerbegebiet sind alle Arten von Einrichtungen und Betrieben, die auf Darbietungen oder Handlungen mit

sexuellem Charakter ausgerichtet sind, unzulässig.

2 Maß der baulichen Nutzung

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 16 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 4, § 18 und § 19 BauNVO)

2.1 Grundflächenzahl

2.1.1 Die zulässige Grundflächenzahl beträgt 0,7. Die zulässige Grundflächenzahl darf durch die Grundflächen von

Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sowie baulichen Anlagen unterhalb der

Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, um 0,1 auf maximal 0,8 überschritten

werden. Ferner kann zugelassen werden, dass Fahrradstellplätze, Gehwege und Feuerwehrumfahrten nicht auf die

zulässige Grundfläche angerechnet werden, wenn diese dauerhaft wasser- und gasdurchlässig, z.B. mit

Rasengittersteinen, wassergebundenen Decken oder Schotterrasen befestigt werden.

2.2 Höhe baulicher Anlagen

2.2.1 Im Gewerbegebiet beträgt die maximal zulässige Oberkante der Gebäude 138 m ü. NHN. Ausnahmen sind zulässig

bei untergeordneten Gebäudeteilen und Aufbauten (z.B. Schornsteine, Fahrstuhlschächte, Treppenräume,

Lüftungsanlagen, Antennen, etc.) sofern diese insgesamt einen Anteil von 10 % der jeweiligen Dachfläche nicht

überschreiten.

3 Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 23 BauNVO)

3.1 Überbaubare Grundstücksflächen

3.1.1 Die überbaubaren Grundstücksflächen sind der Planzeichnung zu entnehmen und durch Baugrenzen definiert.

3.2 Nebenanlagen und Stellplätze

3.2.1 Nebenanlagen i.S.d. § 14 BauNVO, Stellplätze sowie bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die

das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, sind innerhalb und außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen

zulässig, soweit andere Festsetzungen nicht entgegenstehen.

4 Verkehrsflächen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

4.1 Öffentliche Verkehrsflächen

4.1.1 Die öffentlichen Verkehrsflächen sind in der Planzeichnung durch entsprechende Flächensignaturen sowie durch die

Straßenbegrenzungslinie festgesetzt.

5 Führung von oberirdischen oder unterirdischen Versorgungsanlagen und -leitungen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)

5.1 Führung von Versorgungsleitungen

5.1.1 Die Ver- und Entsorgungsleitungen sind unterirdisch zu führen.

6 Flächen für die Abfall- und Abwasserbeseitigung, einschließlich der Rückhaltung und Versickerung von

Niederschlagswasser

(§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB i. V. m. § 23 BauNVO)

6.1 Regenrückhaltebecken

6.1.1 Innerhalb und außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche sind unterirdische Regenrückhaltebecken zur

Rückhaltung von Niederschlagswasser zulässig, sofern anderweitige Festsetzungen nicht entgegenstehen.

7 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

7.1 Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

7.1.1 Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft mit dem

Entwicklungsziel „Extensivgrünland mit staufeuchter Mulde“ sind als artenreiches Grünland mit einer

Saatgutmischung regionaler Herkunft anzulegen (Artenempfehlungen siehe Auswahlliste C). Innerhalb der Fläche

ist das Gelände in einem Bereich von 150 m² zur Schaffung einer staufeuchten Mulde um mindestens 30 cm

abzusenken und durch das auf den benachbarten Stellplätzen anfallende und unbelastete Niederschlagswasser zur

Entwicklung einer staufeuchten Mulde zu speisen. Pflegehinweis: ein- bis zweimalige Mahd im Jahr; das Schnittgut

ist 2 - 3 Tage nach der Mahd abzuräumen; Düngung ist unzulässig.

7.2 Oberflächenbefestigung

7.2.1 Stellplätze, Rettungswege, Wege- und Hofflächen sind mitsamt Unterbau in wasserdurchlässiger Bauweise z.B. mit

Fugen- oder Porenpflaster zu befestigen, soweit dem weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche

Belange entgegenstehen. Die Festsetzung gilt aus Gründen des Schallschutzes nicht für Fahrwege sowie aus

Gründen des Boden- und Grundwasserschutzes nicht für Lkw-Zufahrten, -Andienungen, und -Rangierflächen.

7.3 Beleuchtungsanlagen

7.3.1 Zulässig sind ausschließlich Außenbeleuchtungen mit einem UV-armen Lichtspektrum (z.B. LED-Leuchten mit

warmweißer Lichtfarbe jeweils in Form einer geschlossenen Konstruktion). Zum Schutz vor schädlichen

Umwelteinwirkungen durch Licht sind im Außenbereich helle, weit reichende künstliche Lichtquellen sowie der

Einsatz von Beleuchtungsanlagen mit wechselndem oder bewegtem Licht unzulässig. Leuchten müssen so

ausgebildet sein, dass eine Lichtwirkung nur auf die zu beleuchtende Fläche erfolgt. Blendwirkungen auf

schutzbedürftige benachbarte Bereiche (z.B. Daueraufenthaltsräume) sind zu vermeiden.

7.4 Verwendung heller Materialien

7.4.1 Bei der Errichtung baulicher Anlagen ist insbesondere bei Dächern (außer Gründächern), Gebäudefassaden,

Nebenanlagen, Stellplätzen und befestigten Flächen auf eine möglichst helle Oberflächenausbildung zu achten. Der

Albedo-Wert (Grad der Reflexion) darf den Wert von 0,3 nicht unterschreiten.

8 Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

8.1 Anpflanzungen im Bereich der Grundstücksfreiflächen

8.1.1 Die rechnerisch nicht überbaubaren Grundstücksfreiflächen sind dauerhaft als Garten- oder Grünfläche anzulegen

und zu unterhalten. Festgesetzte Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und

Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB), Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen

Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) sowie Flächen zur Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen

Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB) können angerechnet werden.

8.2 Anpflanzungen von Bäumen und Sträuchern

8.2.1 Je 6 Stellplätze ist rechnerisch ein Baum zu pflanzen und dauerhaft zu unterhalten (Artenempfehlungen siehe

Auswahlliste A). Folgende Mindestqualitäten sind einzuhalten: Mindeststammumfang 14-16cm, dreimal verpflanzt.

Natürliche Abgänge sind durch gleichartige Neuanpflanzungen zu ersetzen.

8.2.2 Die zeichnerisch festgesetzten Baumanpflanzungen sind gemäß Eintragung in der Plankarte vorzunehmen und

dauerhaft zu erhalten (Artenempfehlungen siehe Auswahlliste A). Folgende Mindestqualitäten sind einzuhalten:

Standortgerechte Laubbäume, Mindeststammumfang 16-18 cm, dreimal verpflanzt. Abgänge sind durch

gleichartige Neuanpflanzungen zu ersetzen. Eine Verschiebung der Standorte von bis zu 5m gegenüber den

zeichnerisch festgesetzten Standorten ist zulässig.

8.2.3 Auf der im Plan gekennzeichneten Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern ist als Eingrünung eine

standortgerechte, einheimische Laubstrauchhecke mit Laubsträuchern anzupflanzen und dauerhaft zu pflegen

(Artenempfehlungen siehe Auswahlliste B). Es gilt 1 Strauch je 1,50 lfd. m, mindestens zweimal verpflanzt.

8.3 Dachbegrünungen

8.3.1 Dächer von Gebäuden oder Gebäudeteilen die als Büro- und Verwaltungsbereiche genutzt werden sind bis zu einer

Dachneigung von bis zu 10° mit einem Flächenanteil von mindestens 75% und einer Mindestsubstratdicke von

mindestens 10 cm extensiv zu begrünen und dauerhaft zu erhalten (Artenempfehlungen siehe Auswahlliste D).

Zulässig sind Aussparungen der Dachbegrünung im Bereich notwendiger Dachaufbauten wie Schornsteine,

Lüftungsschächte und ähnlicher Aufbauten, sofern die Gesamtfläche der Dachbegrünung von 75% in diesen

Bereichen eingehalten wird. Von der Festsetzung ausgenommen sind Dächer von eingeschossigen Gebäuden oder

Gebäudeteilen die als Büro- und Verwaltungsbereiche genutzt werden sowie von Produktions-, Logistik-, Werks-

sowie Technikgebäuden oder -gebäudeteilen. Weitere darüber hinaus gehende Dachbegrünungen sowie die

Kombination von Dachbegrünungen mit Solar- und Photovoltaikanlagen sind zulässig.

9 Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB)

9.1 Erhaltung von Gehölzen und Sträuchern

9.1.1 Die in der Plankarte im Bereich der festgesetzten Flächen für die Erhaltung von Gehölzen vorhandenen Bäume und

Sträucher sind fachgerecht zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Bei Abgang sind Ersatzpflanzungen mit

standortgerechten einheimischen Gehölzen vorzunehmen (Artenempfehlungen siehe Auswahllisten A und B).

9.2 Erhaltung von Bäumen

9.2.1 Die in der Plankarte zum Erhalt festgesetzten Bäume sind fachgerecht zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Bei

Abgang sind standortgerechte Ersatzpflanzungen der folgenden Pflanzqualitäten vorzunehmen:

Mindeststammumfang 16-18 cm, mindestens dreimal verpflanzt (Artenempfehlungen siehe Auswahlliste A). Bei

Ersatzpflanzungen ist eine Verschiebung der Standorte von bis zu 5m gegenüber den zeichnerisch festgesetzten

Standorten zulässig.

B AUFNAHME VON AUF LANDESRECHT BERUHENDEN REGELUNGEN IN DEN BEBAUUNGSPLAN

(§ 9 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) i. V. m. § 91 Abs. 1 und Abs. 3 Hessische Bauordnung (HBO) und § 37 Abs. 4

Hessisches Wassergesetz (HWG))

1 Gestaltung der baulichen Anlagen

(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. §91 Abs. 1 und Abs. 3 HBO)

1.1 Dachgestaltung

(§ 91 Abs. 1 Nr. 1 HBO)

1.1.1 Zulässig sind Flachdächer sowie geneigte Dächer. Bei geneigten Dächern sind zur Dacheindeckung nicht glänzende

Materialien in den Farbtönen rot, braun, grau sowie dauerhafte Begrünungen zulässig. Bei Flachdächern ist auf eine

möglichst helle Oberflächenausbildung zu achten. Der Albedo-Wert (Grad der Reflexion) darf bei Flachdächern den

Wert von 0,3 nicht unterschreiten. Anlagen zur Nutzung von Sonnenenergie (Solarthermie- und Fotovoltaikanlagen)

sind zulässig.

1.2 Werbeanlagen

(§ 91 Abs. 1 Nr. 1 HBO)

1.2.1 Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung und im engen räumlichen Zusammenhang mit dem Betrieb

zulässig. Werbeanlagen an Gebäuden sowie freistehende Werbeanlagen (z.B. Pylone) dürfen die maximal zulässige

Oberkante baulicher Anlagen nicht überschreiten. Lichtwerbung in Form von Blink-, Lauf- und Wechsellichtern,

Fremdwerbung sowie Werbeanlagen auf Dachflächen sind unzulässig.

1.3 Gestaltung von Einfriedungen

(§ 91 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 HBO)

1.3.1 Zulässig sind ausschließlich offene Einfriedungen, z.B. aus Drahtgeflecht, Stabgitter oder Streckmetall in

Verbindung mit der Pflanzung von einheimischen Laubhecken. gemäß Auswahlliste B bis zu einer Höhe von 1,80 m

und einem vertikalen Mindestbodenabstand von 0,10 m. Einfriedungen ohne Mindestbodenabstand sind bei einer

horizontalen Maschenweite von 0,10 m zulässig. Mauersockel sind generell unzulässig.

1.4 Rückhaltung und Ableitung von Niederschlagswasser

(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 37 Abs. 4 HWG)

1.4.1 Das im Plangebiet anfallende, unbelastete und nicht versickerungsfähige Niederschlagswasser ist auf dem

Grundstück durch Retentionsräume mit einem Volumen von 804 cbm zurück zu halten und über die Kanalisation

mit einer maximalen Drosselwassermenge von insgesamt 20 l / sec abzuleiten.

C KENNZEICHNUNG VON FLÄCHEN UND NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN

(§ 9  Abs. 5 und 6 Baugesetzbuch (BauGB))

1 Trinkwasserschutzgebiet

Das gesamte Plangebiet befindet sich innerhalb des Wasserschutzgebietes der Zone III der Brunnen C, D, E, F, G1,

G der Stadtwerke Langen mit der HLUG-Nr. 28.004a. Es wurde am 05.11.1979 ausgewiesen und im Staatsanzeiger

48/1979, S.2273 veröffentlicht. Die Ver- und Gebote der Schutzgebietsverordnung sind zu beachten.

2 Vernässungsgefährdete Gebiete

Das gesamte Plangebiet befindet sich in einem Bereich mit sehr hohen Grundwasser-ständen (0,00 bis 3,00 m

Flurabstand) und ist als vernässungsgefährdetes Gebiet einzustufen. Zur Vermeidung von Setzrissschäden bzw.

Vernässungsschäden sind im Zuge der Bauausführung die minimalen und maximalen Grundwasserflurabstände zu

berücksichtigen.

D HINWEISE

1 Satzungen der Stadt Langen

Die Satzungen der Stadt Langen (Stellplatzsatzung, Entwässerungssatzung, etc.) sind zu beachten. Die Garagen

und Stellplätze betreffenden Festsetzungen werden subsidiär durch die Vorschriften der Satzung der Stadt Langen

über die Herstellung von Stellplätzen und Garagen sowie Abstellplätzen für Fahrräder (Stellplatzsatzung) in der zum

Zeitpunkt der Bauantragstellung geltenden Fassung ergänzt.

2 Eingriffskompensation

Die Übernahme der Kompensation der durch den Bebauungsplan vorbereiteten Eingriffe in Natur und Landschaft in

Höhe von 554.365 Punkten wird gemäß § 5 Abs. 6 Kompensationsverordnung (KV) von der Agentur (HLG -

Ökoagentur für Hessen) verbindlich durch Freistellung erklärt. Die Übernahme der Kompensationsverpflichtung wird

zudem Bestandteil des Durchführungsvertrags, welcher vor Erlangung der Planreife gemäß § 33 BauGB bzw. vor

Satzungsbeschluss gemäß § 10 Absatz 1 BauGB geschlossen wird.

3 Grundwasserbewirtschaftungsplan Hessisches Ried

Das Vorhaben liegt im Einflussbereich des Grundwasserbewirtschaftungsplans Hessisches Ried. Die Vorgaben des

Grundwasserbewirtschaftungsplans Hessisches Ried (Staatsanzeiger für das Land Hessen 21/1999, S. 1659 und

31/2006, S. 1704) sind zu beachten.

4 Radaranlagen

Im Plangebiet können u.a. aufgrund der Nähe zum Flughafen Frankfurt Rhein/Main und der Deutschen

Flugsicherung (DFS) grundsätzlich Flugsicherungseinrichtungen betroffen sein. Neu zu errichtende Hochbauten ab

einer Höhe von 166 m ü. NHN bedürfen nach § 18a Luftverkehrsgesetz der Vorlage bei der Landesluftfahrtbehörde

des Regierungspräsidiums Darmstadt.

5 Richtfunkstrecken

Über dem Plangebiet verläuft eine Richtfunkstrecke (Kontrollstelle Langen - Neunkircher Höhe) der DFS. In den im

Bebauungsplan dargestellten Bereichen (Streifenbreite + 25 m) müssen Hindernisse (Gebäude, Kräne usw.) ab

einer Höhe von 145 m ü. NHN der Landesluftfahrtbehörde des Regierungspräsidiums Darmstadt gemäß § 18a

Luftverkehrsgesetzes zur Genehmigung vorgelegt werden. Im Bebauungsplan ist der betroffene Bereich

gekennzeichnet.

6 Verwertung von Niederschlagswasser

Niederschlagswasser soll ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder über eine Kanalisation ohne Vermischung

mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden, soweit dem weder wasserrechtliche noch sonstige

öffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen (§ 55 Abs. 2 Satz 1 WHG).

Abwasser, insbesondere Niederschlagswasser, soll von der Person, bei der es anfällt, verwertet werden, wenn

wasserwirtschaftliche und gesundheitliche Belange nicht entgegenstehen (§ 37 Abs. 4 Satz 1 HWG). Auf die

Festsetzung Teil B, 1.4.1 wird verwiesen.

7 Artenschutzrechtliche Hinweise

Auf die einschlägigen Vorschriften des besonderen Artenschutzes des § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)

wird hingewiesen. Im Plangebiet wurden bei den Artengruppen Vögel und Fledermäuse nach dem BNatSchG

(streng) geschützte Arten nachgewiesen, für die die nachstehenden artspezifischen Vermeidungs- und

Kompensationsmaßnahmen durchzuführen sind. Ausnahmen sind nur in Abstimmung mit der Unteren

Naturschutzbehörde zulässig.

7.1 Maßnahmen zur Vermeidung (V), Minimierung (M) und Kompensation (K)

V1: Die Baustelleneinrichtung und die Rodung von Gehölzen hat außerhalb der Brutsaison von Vögeln und

Fledermäusen zu erfolgen. Es ist deshalb eine Rodung nur in der vegetationsfreien Zeit von 01. Oktober bis zum

28./29.02. eines Jahres zulässig.

V2: Der zum Erhalt festgesetzte Gehölzbestand angrenzend des Baufelds ist gemäß DIN 18920 während der

Bauphase durch einen Bauzaun vor Beeinträchtigungen zu schützen.

V3: Zur Beleuchtung sollen ausschließlich Außenbeleuchtungen mit einem UV-armen Lichtspektrum (z.B.

LED-Leuchten mit warmweißer Lichtfarbe jeweils in Form einer geschlossenen Konstruktion) verwendet werden,

deren Anlockung auf Insekten gering ist. Damit wird die Störwirkung der von der Siedlung ausgehenden

Beleuchtung auf Vögel und Fledermäuse in den umliegenden Flächen durch die gedämpfte Lichtwirkung vermindert.

V4: Beachtung und Umsetzung der Festsetzungen zum Anpflanzen und Erhalten von Bäumen, Sträuchern und

sonstigen Bepflanzungen gemäß § 9 BauGB.

V5: Umsetzung der Festsetzung zur Anlage einer naturnahen Grünlandfläche mit einer ca. 10 x 15 m großen und

ca. 30 cm tiefen staufeuchten Mulde zur Verbesserung der Habitatqualität für die Rauchschwalben.

K1: Kompensation der Eingriffe in Natur und Landschaft über die HLG im Rahmen der vertraglich vereinbarten

Maßnahme aus einem Projekt im Bereich der Nidda-Renaturierung in Bad Vilbel, die über die Verbesserung des

Nahrungsangebots (Insekten) auch positive Effekte auf die Populationen insbesondere auf der Langstrecke

ziehenden Fledermausarten Abendsegler und Rauhautfledermaus entfalten.

K2: Spätestens mit Fertigstellungsanzeige Anbringung von 24 Nisthilfen an dem vom Vorhabenträgers geplanten

Gebäudekomplex. Verwendung finden können hier bspw. 8 Stück. Sperlingskoloniehaus 1 SP der Firma Schwegler

oder Nistkästen für Sperlinge der Firma Hasselfeldt (Artikel-Nr.: SPMQ).

7.2 Vorlaufende funktionserhaltende Vermeidungsmaßnahmen

Als artenschutzrechtlich relevante Arten sind die Rauchschwalbe und der Haussperling von der Planung betroffen.

Aus diesem Grund sind vorlaufenden funktionserhaltende Vermeidungsmaßnahmen im Zuge des Rückbaus der auf

der künftigen Grundstücksgrenze befindlichen Scheune erforderlich.

CEF 1: Zurücknahme der Außenwand des in der Plankarte mit dem Buchstaben „A“ gekennzeichneten

Stallgebäudes mit 14 Schwalbennestern um ca. 3,15 m zur statischen Sicherung des bestehenden Gebäudes und

Wiederaufbau der entfallenden Außenwand mit gleich bemaßten Fenster- und Türöffnungen wie bisher.

CEF 2: Anbringen von insgesamt 24 Nisthilfen für den Haussperling an den Außenwänden des vorstehend

genannten und statisch gesicherten Stallgebäudes (jeweils aufgeteilt auf die Ost-, Nord- und Westfassade).

Verwendung finden können hier bspw. 8 Stck. Sperlingskoloniehaus 1 SP der Firma Schwegler oder Nistkästen für

Sperlinge der Firma Hasselfeldt (Artikel-Nr.: SPMQ).

8 Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz

Auf die Bestimmungen des Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes und die auf Grundlage des

Energieeinsparungsgesetzes erlassene Energieeinsparverordnung sei hingewiesen und angemerkt, dass die Nutzung

der Solarenergie ausdrücklich zulässig ist. Es gilt die zum Zeitpunkt der Bauantragsstellung gültige Fassung.

9 Denkmalschutz

Werden bei Erdarbeiten Bau- oder Bodendenkmäler bekannt, so ist dies dem Landesamt für Denkmalpflege Hessen

(hessenArchäologie) oder der Unteren Denkmalschutzbehörde unverzüglich anzuzeigen. Der Fund und die

Fundstelle sind bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige im unveränderten Zustand zu erhalten und in

geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhaltung des Fundes zu schützen (§ 21 HDSchG).

10 Kampfmittel

Das Plangebiet befindet sich in einem Bombenabwurfgebiet (Schreiben des Kampfmittelräumdienstes des Landes

Hessen vom 20.02.2019, Az.: I 18 KMRD- 6b 06/05-L 1560-2019). Vom Vorhandensein von Kampfmitteln auf

solchen Flächen muss grundsätzlich ausgegangen werden. In den Bereichen, in denen durch

Nachkriegsbebauungen bereits bodeneingreifende Baumaßnahmen bis zu einer Tiefe von mind. 5 Metern

durchgeführt wurden sind keine Kampfmittelräummaßnahmen notwendig. Bei allen anderen Flächen ist eine

systematische Überprüfung (Sondieren auf Kampfmittel) vor Beginn der geplanten Abbrucharbeiten, Bauarbeiten

und Baugrunduntersuchungen auf den Grundstücksflächen bis in einer Tiefe von 5 Meter (ab GOK IIWK)

erforderlich, auf denen bodeneingreifende Maßnahmen stattfinden.

11 Altlasten und Altstandorte

Die Untersuchung des Bodens ergab im Rahmen der abfall- und umwelttechnischen Untersuchungen keine Hinweise

auf umweltrelevante Belastungen. Bei allen Baumaßnahmen, die einen Eingriff in den Boden erfordern, ist auf

organoleptische Auffälligkeiten zu achten. Ergeben sich bei den Erdarbeiten Kenntnisse, die den Verdacht einer

schädlichen Bodenveränderung begründen, sind diese umgehend der zuständigen Behörde, dem

Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Darmstadt. Dezernat IV/Da 41.5,

Bodenschutz, mitzuteilen. Darüber hinaus ist ein Fachgutachter in Altlastenfragen hinzuzuziehen. Schädliche

Bodenveränderungen im Sinne des § 2 Abs.3 Bundes-Bodenschutzgesetz sind Beeinträchtigungen der

Bodenfunktionen, die geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für den

einzelnen oder die Allgemeinheit herbeizuführen.

12 Bodenschutz

Sofern der Einbau von aufbereiteten mineralischen Ersatzbaustoffen und standortfremden Bodenmaterialien

vorgesehen ist, ist dies dem Kreisausschuss des Kreises Offenbach, Fachdienst Umwelt, Untere Wasser- und

Bodenschutzbehörde, Werner-Hilpert-Straße 1, 63128 Dietzenbach, rechtzeitig mindestens vier Wochen vorab

mitzuteilen, so dass hier geprüft werden kann, ob die geplante Verwertung den wasser- und

bodenschutzrechtlichen Anforderungen entspricht.

13 DIN-Normen

Sofern in den Festsetzungen keine anderen Datenquellen genannt sind, können alle aufgeführten DIN-Normen im

Rathaus der Stadt Langen, Fachdienst 13, Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung, 3. Obergeschoss, Raum 336,

Südliche Ringstraße 80, 63225 Langen (Hessen), während der allgemeinen Dienststunden montags bis freitags von

8:00 Uhr bis 12:00 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr von jedermann eingesehen

werden.

E PFLANZEMPFEHLUNGSLISTE

Alle Bepflanzungen sollen gemäß DIN 18916 und DIN 18917 fachgerecht durchgeführt, gemäß DIN 18919 gepflegt

und dauerhaft erhalten werden.

1 Auswahlliste A - Heimische Bäume

Die mit einem „K“ gekennzeichneten Arten werden als besonders klimaveränderungstolerante Bäume für die

Verwendung als Straßenbäume empfohlen. Nicht heimische Arten sind mit „*“ gekennzeichnet.

1.1 Bäume über 20 m Wuchshöhe (1. Ordnung)

Straßenbäume (K = Klimatolerante Bäume)

K Feldahorn Acer campestre

K Spitzahorn Acer platanoides

K Hainbuche Carpinus betulus

K Säulen-Hainbuche Carpinus betulus „Fastigiata“

K Hainbuche „Frans Fontaine“ Carpinus betulus „Frans Fontaine“

K Stieleiche Quercus robur

K Traubeneiche Quercus petraea

K Winterlinde Tilia cordata

K Silberlinde Tilia tomentosa „Brabant“

K Holländische Linde/Kaiserlinde Tilia x europaea „Pallida“

1.2 Bäume 10 bis 20 m Wuchshöhe (2. Ordnung)

K Feldahorn Acer campestre

K Spitzahorn „Emerald Queen“ Acer platanoides „Emerald Queen“

K Säulenhainbuche Carpinus betulus „Fastigiata“

K Weißdorn Crataegus monogyna „Stricta“

K Hahnensporn-Weißdorn* Crataegus crus-galli

K Säuleneiche Quercus robur „Fastigiata“

Eberesche Sorbus aucuparia

K Mehlbeere Sorbus aria „Magnifica“

K Schmalkronige Stadtulme Ulmus x hollandica „Lobel“

K Rebona-Ulme Ulmus „Rebona“

Regal-Ulme Ulmus „Regal“

1.3 Bäume unter 10 m Wuchshöhe (3. Ordnung)

K Dreispitzahorn Acer buergerianum

K Säulen-Ahorn Acer platanoides „Columnare“

K Baumartige Felsenbirne* Amelanchier arborea „Robin Hill“

K Apfeldorn* Crataegus lavallei „Carrierei“

K Rotdorn Crataegus laevigata „Pauls Scarlet“

K Weißdorn Crataegus monogyna „Stricta“

Zier-Apfel* Malus species

K Eisenholzbaum Parrotia persica „Vanessa“

Blüten-Kirsche* Prunus serrulata

Winter-Kirsche* Prunus subhirtella

Birne Pyrus in Sorten

Echte Mehlbeere Sorbus aria

2 Auswahlliste B - Sträucher und Hecken

2.1 Sträucher und freiwachsende Hecken

Strauchpflanzungen sind mit leichten Sträuchern (Höhe mindestens 80-100 cm) vorzunehmen. Flächenhafte

Pflanzungen erfolgen mit mindestens 1 Stück pro 3 qm, linienförmige Anpflanzungen (freiwachsende Hecken) mit

mindestens 1 Stück pro 1,50 m Länge.

Echte Felsenbirne Amelanchier ovalis

Eingriffliger Weißdorn Crataegus monogyna

Haselnuss Corylusavellana

Kornelkirsche Cornusmas

Hartriegel Cornus sanguinea

Pfaffenhütchen Euonymus europaeus

Faulbaum Frangulus alnus

Liguster Ligustrum vulgare

Rote Heckenkirsche Lonicera xylosteum

Steinweichsel Prunus mahaleb

Schlehe Prunus spinosa

Hundsrose Rosa canina

Rosensorten Rosa species

Weide Salix-Arten

Schwarzer Holunder Sambucus nigra

Traubenholunder Sambucus racemosa

Schneeball Viburnum opulus

2.2 Geschnittene Hecken

Heckenpflanzungen sind mit leichten Sträuchern (Höhe mindestens 60-80 cm) mit mindestens 2 Stück pro 1 m

Länge vorzunehmen.

Feld-Ahorn Acer campestre

Hainbuche Carpinus betulus

Rotbuche Fagus sylvatica

Liguster Ligustrum vulgare

Eibe Taxus baccata

3 Auswahlliste C - Extensivwiesen

3.1 Blumen

Achillea millefolium Gewöhnliche Schafgarbe

Anthriscus sylvestris Wiesen-Kerbel

Centaurea cyanus Kornblume

Centaurea jacea Wiesen-Flockenblume

Crepis biennis Wiesen-Pippau

Daucus carota Wilde Möhre

Galium album Weißes Labkraut

Galium verumEchtes Labkraut

Heracleum sphondylium Wiesen-Bärenklau

Knautia arvensis Acker-Witwenblume

Leontodon hispidusRauer Löwenzahn

Leucanthemum ircutianum/vulgare Wiesen-Margerite

Lotus corniculatus Hornschotenklee

Lychnis flos-cuculi Kuckucks-Lichtnelke

Papaver rhoeas Klatschmohn

Pimpinella major Große Bibernelle

Plantago lanceolata Spitzwegerich

Prunella vulgaris Gewöhnliche Braunelle

Rumex acetosa Wiesen-Sauerampfer

Salvia pratensis Wiesen-Salbei

Sanguisorba minor Kleiner Wiesenknopf

Scorzoneroides autumnalis Herbst-Löwenzahn

Silene dioica Rote Lichtnelke

Silene vulgaris Gewöhnliches Leimkraut

Tragopogon pratensis Wiesen-Bocksbart

Trifolium pratense Rotklee

3.2 Gräser

Agrostis capillaris Rotes Straußgras

Alopecurus pratensis Wiesen-Fuchsschwanz

Anthoxanthum odoratum Gewöhnliches Ruchgras

Arrhenatherum elatius Glatthafer

Bromus hordeaceus Weiche Trespe

Cynosurus cristatus Weide-Kammgras

Dactylis glomerata Gewöhnliches Knäuelgras

Festuca pratensis Wiesenschwingel

Festuca rubra Horst-Rotschwingel

Helictotrichon pubescens Flaumiger Wiesenhafer

Lolium perenne Deutsches Weidelgras

Poa angustifolia Schmalblättriges Rispengras

Trisetum flavescens Goldhafer

4 Auswahlliste D -Dachbegrünung

4.1 Blumen

Gewöhnlicher Wirbeldost Clinopodium vulgare

Raue Nelke Dianthus armeria

Kartäusernelke Dianthus carthusianorum

Heidenelke Dianthus deltoides

Prachtnelke Dianthus superbus

Frühlings-Hungerblümchen Draba verna

Gewöhnlicher Reiherschnabel Erodium cicutarium

Zypressen-Wolfsmilch Euphorbia cyparissias

Kleines Mädesüß Filipendula vulgaris

Wald-Erdbeere Fragaria vesca

Goldhaaraster Galatella linosyris

Kreuz-Enzian Gentiana cruciata

Stinkender Storchschnabel Geranium robertianum

Gewöhnliche Kugelblume Globularia bisnagarica

Gewöhnliches Sonnenröschen Helianthemum nummularium

Kleines Habichtskraut Hieracium pilosella

Berg-Sandglöckchen Jasione montana

Echter Frauenspiegel Legousia speculum-veneris

Österreichischer Lein Linum austriacum

Sandmohn Papaver argemone

Sprossende Felsennelke Petrorhagia prolifera

Steinbrech-Felsennelke Petrorhagia saxifraga

Frühlings-Fingerkraut Potentilla verna

Großblütige Braunelle Prunella grandiflora

Knolliger Hahnenfuß Ranunculus bulbosus

Knöllchen-Steinbrech Saxifraga granulata

Scharfer Mauerpfeffer Sedum acre

Weißer Mauerpfeffer Sedum album

Felsen-Fetthenne Sedum rupestre/reflexum

Milder Mauerpfeffer Sedum sexangulare

Nickendes Leimkraut Silene nutans

Gewöhnliches Leimkraut Silene vulgaris

Edel-Gamander Teucrium chamaedrys

Frühblühender Thymian Thymus praecox

Gewöhnlicher Thymian Thymus pulegioides

Großer Ehrenpreis Veronica teucrium

4.2 Gräser

Briza media Gewöhnliches Zittergras

Carex flacca Blaugrüne Segge

Festuca cinerea Blauschwingel

Koeleria glauca Blaugrünes Schillergras

Melica ciliata Wimper-Perlgras

Phleum phleoides Steppen-Lieschgras
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Textliche Festsetzungen

Art der baulichen Nutzung

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 BauNVO)

GE     Gewerbegebiete (§ 8 BauNVO)

Flur 23

Flurgrenze

Flurnummer

Flurstücksnummer

vorhandene Grundstücks- und Wegeparzellen mit Grenzsteinen

521

1

Zeichenerklärung

Maß der baulichen Nutzung

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 16, 19 und 20 BauNVO)

GRZ 0,7 maximale Grundflächenzahl

Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Baugrenze

überbaubare Grundstücksflächen

nicht überbaubare Grundstücksflächen

Verkehrsflächen und Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Straßenverkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie

Abgrenzung Vorhaben- und Erschließungsplan (VEP)

Ein- und Ausfahrt

Sonstige Darstellungen

Bestandsgebäude

Bemaßung (verbindlich)

Richtfunktrasse mit Schutzkorridor

Gebäude, Planung (Gemäß Vorhaben- und Erschließungsplan AAM)

Fahrbahnrand

Kanaldeckelhöhe (Bestand) in m über Normalhöhennull (NHN)

OKSD = 381.48

Höhenpunkt (Bestand) in m über Normalhöhennull (NHN)

212.08

A

Erläuternde Darstellung; hier:

Gebäudemarkierung gem. Abschnitt D, Hinweise, Punkt 7.2

Bindungen für Bepflanzungen und für Erhaltung von Bäumen,

Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a und 25b BauGB)

Anpflanzung von Laubbäumen

Erhalt von Laubbäumen

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die

Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und

sonstigen Bepflanzungen

Flächen für Maßnahmen

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur

Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Entwicklungsziel: Extensivgrünland mit staufeuchter Mulde
Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans

Sonstige Planzeichen

(§ 9 Abs. 7 BauGB)

5 3

Verfahrensübersicht

Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am 14.03.2019

Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gemäß

§ 2 Abs. 1 BauGB am 15.03.2019

Bekanntmachung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß

§ 3 Abs. 1 BauGB am  15.03.2019

Frühzeitige Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB

vom  18.03.2019 bis 18.04.2019

Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung gemäß

§ 3 Abs. 2 BauGB am 13.09.2019

Öffentliche Auslegung des Entwurfs des Bebauungsplans

gemäß § 3 Abs. 2 BauGB vom  23.09.2019 bis 24.10.2019

Behördenbeteiligung zum Entwurf des Bebauungsplans gemäß

§ 4 Abs. 2 BauGB, mit Schreiben vom 18.09.2019 vom  23.09.2019 bis 24.10.2019

Prüfung und Entscheidung über die fristgemäß eingegangenen

Stellungnahmen und Beschluss des Bebauungsplans gemäß

§ 10 Abs. 1 BauGB als Satzung durch die Stadtverordnetenver-

sammlung am 13.02.2020

Ausfertigung

Es wird bestätigt, dass der Planinhalt unter Beachtung der vorstehenden Verfahrensschritte mit

den Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung übereinstimmt

Langen, ..................

Siegel

..................................................

Bürgermeister Frieder Gebhardt

Inkrafttreten des Bebauungsplans durch amtliche Bekanntmachung

gemäß § 10 Abs. 3 BauGB am ..................

Langen, ..................

Siegel

..................................................

Bürgermeister Frieder Gebhardt

Der Vorhaben- und Erschließungsplan (separates Dokument) ist Bestandteil dieses Bebauungsplans.

Hinweis

Der Bebauungsplan mit zugehöriger Begründung sowie die DIN-Vorschriften, die den Inhalt von Festsetzungen

des Bebauungsplans konkretisieren, können im Rathaus der Stadt Langen, Fachdienst 13, Bauwesen, Stadt-

und Umweltplanung, 3. Obergeschoss, Raum 336, Südliche Ringstraße 80, 63225 Langen (Hessen), während

der allgemeinen Dienststunden montags bis freitags von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr sowie dienstags und

donnerstags von 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr von jedermann eingesehen werden.

Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634)

Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786)

Planzeichenverordnung (PlanzV) vom 18.12.1990 (BGBI. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3

des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBI. I S. 1057)

Hessische Bauordnung (HBO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 28.05.2018 (GVBI. S. 198)

Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) i. d. F. vom 17.03.1998 (BGBI. I S. 502), zuletzt geändert

durch Artikel 3 Absatz 3 der Verordnung vom 27.09.2017 (BGBI. I S. 3465)

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) i. d. F. vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert

durch Artikel 8 des Gesetzes vom 13.05.2019 (BGBl. I S. 706)

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 17.05.2013 (BGBl. I

S. 1274), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 08.04.2019 (BGBl. I S. 432)

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) i. d. F. der Bekanntmachung vom

24.02.2010 (BGBI. I S. 94), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.12.2019 (BGBI. I S. 2513)

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) i. d. F. vom 31.07.2009 (BGBl. I S.2585), zuletzt geändert durch Artikel

2 des Gesetzes vom 04.12.2018 (BGBl. I S.2254)

Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (HAGBNatSchG) i. d. F. vom

20.12.2010 (GVBl. I S. 629, 2011 I.S.43), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 28.05.2018 (GVBl.

S. 184)

Hessische Gemeindeordnung (HGO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142),

zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 30.10.2019 (GVBl. S. 310)

Hessisches Wassergesetz (HWG) i. d. F. vom 14.12.2010 (GVBl. I S. 548), zuletzt geändert durch

Artikel 4 des Gesetzes vom 22.08.2018 (GVBl. S. 366)
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